
Tarif für die VefvrderMng des Reisegepäckes und Der Eilgüter ,
berechn nach dem Meilen- Ausmaße für Pfund.

Statüm .

nach
Langcmvcmq

1 Weil«

nach
Krieglach
1̂ /g Meilen

nach
Kindberg
3V« Meilen

nach
Mareis
1 Meilen

nach
Kapfenberg

Meile»

nach
Bruck

Meilen

nach
Bärnegg
6^^ Meile»

nach
Mixuitz

7>/« Meilen

nach
Froh »leiten
K6^ Meilen

nach
Peggau

8 ^ Meilen

nach
Kl. Stiibing

18"/« Meilen

nach
Jndendorf
11»/z Meilen

nach
Grätz

12V, Meilen ^
Betrag in Kreuzern

von Mürz -
zvschlag

1 2 3 4 5 5 7 7 9 j 10 10 11 13
von

LaxlZeuwaug 1 2 3 4 4 6 « 8 9 9 10 12
von

Krieg lach 2 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11
von

Kindberg 1 2 2 4 4 6 7 7 8 9
von

MareLu 1 1 3 3 5 6 6 7 9
von

Kapfenberg 1 j 2 2 4 5 5 7 8
von

Brück 1 2 3 4 5 6 7
von ^

Bärnegg s 2 3 4 5 6

s
von

Mixnitz 2 3 3 4 5
von

Frohnleiten 1 2 3 4

von
Peggau 1 2 3

von
Kl . StübLng 1 2

- von
Judendorf 1





S3
Reisegepäck. Jedem Reisendenist gestattet, 40 Pfund leichtunter-

ubringendesGepäck, welchesjedochselbstzu beaufsichtigenist, portofrei
tttzunehmen; Reisegepäck, welchesüber 40 Pfund wiegt. oder seines
golumenswegenzur Mitnahme in demWagen nichtgeeignetist, oder
welchesüberhaupt nicht unter eigenerAufsichtbehaltenwerden wollte,t besondersgegen Recepisseaufzugeben, und an Aufstchtsgebühr4 kr.
r. M. zu entrichten; dann für je 25 Pfund Reisegepäck-Uebergewichtistkr. pr. Meile an Frachtlohngleichbei der Aufgabezu zahlen, so zwar -
aß von 1—25 Pfunden 1 kr., von 26—50 Pfunden 2 kr., von 51—75
lfunden3 kr., und von 76—100 Pfunden 4 kr. pr. Meile entfallen. Als
iedrigsterFrachtlohn für Reisegcpäcks-Uebergewichthat 10 kr. C. M.
u gelten.

Das Reisegepäckmuß auf den Hauptstationenum eine halbeStunde
cüher, als die Abfahrtsstundebestimmtist, aufgegebenwerden, widri-
ens keinFreigewichtzugestanden, sonderndas ganzeGewichtals Ueber-
ewichtangesehenund behandeltwird- Für voluminösesReisegepäckist
je doppelteGebühr zu entrichten. Für AusbewahrungdesReisegepäckes,
welchesnichtbinnen 24 Stunden abgeholt wird, ist an Lagerzins3 kr.
r. Tag und Collo zu entrichten.

Equipagen, und zwar: Steirer-, leichteJagd- und Wurst-Wagen,ann unbepacktezweispännigeKaleschenund Pritschken, zahlen 48 kr. pr.
Keile; zweisitzigebepackteKaleschenund Pritschken, dann zweispännige
Ztadtschwimmer1 fl. pr. Meile; bepackteviersitzigeKaleschenundPritsch¬
en, dann zweispännigeReiseschwimmerund 0our!er - LoupeesIst. 12kr.
r. Meile, und zwei- und vierspännigeschwerbexackteReiseschwimmer,
seise-Landauerund I' oucgonsl fl. 24 kr. pr. Meile. — Für die zu den
rquipagen gehörigen Passagiere sind Fahrkarten >!I. Klasse, für die
)ienerschaftebenfallsFahrkartenIli .Klaffezulösen, undes sinddieErsteren
erechtiget, den Sitz im Wagen I. Klasse, die Letzterenaber im Wagenil. Klaffe einzunehmen.

Pferde. Für ein einzelnesPferd kommen48 kr., für zweiPferde
fl-, für drei Pferde 1 fl. 12 kr . bei mehr als drei Pferden aber für

edesStück 30 kr. pr. Meile zu entrichten. Die zur Aufsichtmitfahren»
en Personen' haben Fahrkarten der III. Klassezu lösen.

Hunde. Echooßhunde, so fern sie auf dem Schooßegehaltenwel¬
len, und wenn keiner der Mitfahrenden dagegen Einwendungmacht,md frei. Für das Mitfahren der Hunde in den dafür bestimmtenBe¬
dauern ist 3 kr- pr. Meile, und wenn die Gebühr unter 10 kr. entfallen
würde, 10 kr. pr. Stück zu entrichte».
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